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Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Verfahren - Art. 31a Abs. 1 Bst. b
AsylG) | Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Verfahren); Verfügung
des SEM vom 10. November 2022

Erwägungen

E. 19
April 2022 E. 10.2 m.w.H.), dass jeder Mitgliedstaat abweichend von Art. 3 Abs. 1
beschliessen kann, einen bei ihm von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen
gestell- ten Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen, auch wenn er nach den in dieser
Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prüfung zuständig ist (Art. 17 Abs. 1 Satz 1
Dublin-III-VO), dass dieses sogenannte Selbsteintrittsrecht im Landesrecht durch Art. 29a
Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) konkretisiert
wird und das SEM das Asylgesuch gemäss dieser Bestim- mung "aus humanitären
Gründen" auch dann behandeln kann, wenn dafür gemäss Dublin-III-VO ein anderer Staat
zuständig wäre,

D-5264/2022 Seite 6 dass der Beschwerdeführer mit seinen Vorbringen, er habe in Italien in
ei- nem Park schlafen müssen, wobei er beklaut worden sei, und sei krank geworden,
sinngemäss die Anwendung von Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO respektive Art. 29a Abs. 3
AsylV 1 fordert, dass Italien Signatarstaat der EMRK, des Übereinkommens vom 10.
Dezem- ber 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder ernied- rigende
Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) sowie des Zusatzprotokolls der FK vom
31. Januar 1967 (SR 0.142.301) ist und seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflich-
tungen nachkommt, dass den Akten keine Gründe für seine Befürchtung zu entnehmen sind,
Italien werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missach- ten und ihn zur
Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem
Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur
Ausreise in ein solches Land ge- zwungen zu werden, dass auch davon ausgegangen werden
darf, dieser Staat anerkenne und schütze die Rechte, die sich für Schutzsuchende aus den
Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/32/EU vom 26. Juni 2013 zu
gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des in- ternationalen
Schutzes (Verfahrensrichtlinie) sowie 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von
Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen
(Aufnahmerichtlinie), ergeben, dass der Beschwerdeführer kein konkretes und ernsthaftes
Risiko darge- tan hat, die italienischen Behörden würden sich weigern, ihn wiederaufzu-
nehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der
erwähnten Richtlinien zu prüfen, dass er hinsichtlich seines Gesundheitszustands beim



Dublin-Gespräch vom 23. September 2022 angab, ihm gehe es psychisch gut, aber physisch
leide er an (…) und (…), weswegen er eine Salbe und Schmerzmittel er- halten habe, dass
er in der Beschwerdeschrift konkretisierte, dass eine (…) diagnosti- ziert worden sei, was
medikamentös behandelt werde, und er aufgrund des (…) (…) habe und zudem an (…)
leide,
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nicht geeignet sind, ein individuelles Überstellungsverbot zu begründen, dass Italien auch
über eine ausreichende medizinische Infrastruktur ver- fügt, um allfällige zukünftige
physische und psychologische Beschwerden des Beschwerdeführers angemessen zu
behandeln, wobei keine Hinweise vorliegen, wonach Italien ihm eine adäquate
medizinische Behandlung ver- weigern würde (vgl. Urteil des BVGer D-4651/2022 vom
20. Oktober 2022), dass Mitgliedstaaten jedenfalls die erforderliche medizinische
Versorgung, die zumindest die Notversorgung und die unbedingt erforderliche Behand-
lung von Krankheiten und psychischen Störungen umfasst, den Antrags- stellenden
zugänglich machen müssen (vgl. 19 Abs. 1 und 2 Aufnahme- richtlinie), dass der
Beschwerdeführer keine konkreten Hinweise für die Annahme dargetan hat, Italien würde
ihm die minimalen Lebensbedingungen vorent- halten, und er nötigenfalls die ihm
zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einfordern könnte (vgl. Art. 26
Aufnahmerichtlinie), dass die Verweise in der Beschwerdeschrift auf Länderberichte und
aus- ländische Gerichtsurteile an dieser Einschätzung nichts ändern können, zumal keine
konkreten Anhaltspunkte vorliegen, dass ihm persönlich Leis- tungen, wie beispielsweise
eine angemessene Unterbringung und medizi- nische Behandlungen, bei seiner Rückkehr
tatsächlich verweigert würden, dass diesbezüglich zudem anzumerken ist, dass er einerseits
im Dublin- Gespräch widersprüchliche Angaben zu seiner Unterkunft in Italien machte und
in keiner Weise vorbrachte, er habe damals ein formelles Asylgesuch eingereicht und
erfolglos um Unterstützung bei den italienischen Behörden ersucht, dass dem SEM bei der
Anwendung von Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 Ermessen zukommt (vgl. BVGE 2015/9 E. 7 f.)
und den Akten keine Hinweise auf eine gesetzeswidrige Ermessensausübung (vgl. Art. 106
Abs. 1 Bst. a AsylG) durch die Vorinstanz zu entnehmen sind, dass das
Bundesverwaltungsgericht sich unter diesen Umständen weiterer Ausführungen zur Frage
eines Selbsteintritts enthält,
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Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist und – weil der
Beschwerdeführer nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder
Niederlassungsbewilligung ist – in Anwendung von Art. 44 AsylG die Überstellung nach
Italien angeordnet hat (Art. 32 Bst. a AsylV 1), dass die Beschwerde aus diesen Gründen
abzuweisen ist, dass das Beschwerdeverfahren mit vorliegendem Urteil abgeschlossen ist,
weshalb sich der Antrag auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung so- wie auf Verzicht
eines Kostenvorschusses als gegenstandslos erweist, dass das mit der Beschwerde gestellte
Gesuch um Gewährung der unent- geltlichen Prozessführung abzuweisen ist, da die
Begehren – wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt – als aussichtlos zu
bezeichnen wa- ren, weshalb die Voraussetzungen von Art. 65 Abs. 1 VwVG nicht erfüllt
sind, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr. 750.– (Art. 1■ 3 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädi- gungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG).
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